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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1994

Norm

DSt 1990 §19 Abs1

Rechtssatz

§ 19 Abs 1 DSt 1990 lässt den Zeitpunkt, zu welchem eine einstweilige Maßnahme zu verhängen ist, o5en und räumt

dem Disziplinarrat die Möglichkeit zu deren Verhängung während der gesamten Dauer des anhängigen

Strafverfahrens ein.
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